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CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
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SSP syndicats des Services publics
PTT Postes, téléphones, télégraphes
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OFIAMT Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail
OFET Office fédéral de l'économie et du travail
UPS Union Patronale Suisse
ASC Association suisse des cadres
secsuisse Société des employés de commerce
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management (Société zurichoise de

gestion du personnel)
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Chronique générale

Economie

Agriculture

Politique agricole internationale

Afin d’éviter le dumping salarial et social avec l’éventuelle extension de la libre
circulation des personnes aux dix nouveaux pays de l’UE en votation le 25 septembre, le
syndicat Unia a soumis au Seco, au mois de juillet, un contrat-type de travail national
pour les ouvriers agricoles. Celui-ci fixait un revenu mensuel minimal de 3500 francs
pour 45 heures hebdomadaires. L’USP, qui avait établi pour 2004 un salaire minimal de
2915 francs, et qui était revenue en arrière en l’abaissant à 2700 francs pour les
employés non qualifiés saisonniers, n’a pas adhéré à la proposition d’Unia, estimant
que le salaire minimal actuel était suffisant. 1

DÉBAT PUBLIC
DATE: 13.07.2006
ELIE BURGOS

Politique sociale

Population et travail

Marché du travail

Während die Arbeitgeber den Ausweg aus der Arbeitslosigkeit in erster Linie in der
Revitalisierung und Deregulierung der Schweizer Wirtschaft sahen, setzte der
Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) vor allem auf Arbeitszeitverkürzungen und
permanente Weiterbildung. Der SGB rechnete vor, dass bereits eine Senkung der
Wochenarbeitszeit um zwei Stunden 80 000 neue Stellen schaffen würde. Für die
Gewerkschaften war dabei erstmals auch ein partieller Lohnabbau nicht mehr tabu,
allerdings nur unter der Bedingung, dass sich dies tatsächlich als beschäftigungwirksam
erweist, die unteren Einkommen ausgenommen bleiben und der Teuerungsausgleich für
alle garantiert ist. Konkrete Vorschläge in diese Richtung machte der Verband des
öffentlichen Personals, der eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit um zwei
Stunden bei gleichzeitiger Lohnkürzung um 2,4% anregte, um so den geplanten Abbau
von 12 000 Stellen beim Bund, der SBB und der PTT zu verhindern. Der Schweizerische
Kaufmännische Verein verlangte ebenfalls eine massive Verkürzung der Arbeitszeit bei
gleichzeitig garantiertem Mindesteinkommen. 2

DÉBAT PUBLIC
DATE: 24.03.1993
MARIANNE BENTELI

L'USS a présenté ses revendications, en rapport avec la grève des femmes. Les
syndicats réclament un salaire minimum de 4'000 CHF et des conventions collectives
de travail (CCT) couvrant les branches à forte proportion féminine; un congé paternité
de 24 semaines pour les parents, financé par les allocations pour perte de gains (APG);
davantage de protection contre les licenciements en cas de maternité; une meilleure
prévention en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et psychologique; la
semaine de travail à 35 heures. 
Sans surprise, l'Union patronale Suisse (UPS) s'oppose à la plupart des demandes. Pour
une meilleure intégration et rémunération des femmes sur le marché du travail, elle est
en faveur des horaires flexibles et incite les programmes pour améliorer la conciliation
entre vie professionnelle et familiale. Quant à la semaine de 35 heures, la mesure
malmènerait la compétitivité des entreprises. Il ne faudrait pas uniformiser les horaires,
mais régler la question à l'intérieur de chaque branche. 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 21.05.2019
DIANE PORCELLANA
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Temps de travail

Obgleich sich die sogenannt prekären Arbeitsformen (Teilzeit- und Temporärarbeit) bei
den Arbeitnehmern steigender Beliebtheit erfreuen, stehen Sozialpolitiker und
Gewerkschaften diesem Trend eher reserviert gegenüber, da sie für die Betroffenen
Einbussen bei der Karriere und im Bereich der Sozialversicherungen – zum Beispiel
durch Nichterreichen des Koordinationsabzugs bei der 2. Säule – befürchten. Auch das
Bundesamt für Konjunkturfragen warnte davor, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit
die in den Gesamtarbeitsverträgen verankerten Sicherheiten unterlaufen könnte, weil
sich im Zuge der Individualisierung die vielen grundlegend verschiedenen Modelle nicht
mehr für alle verbindlich regeln liessen. 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 04.10.1990
MARIANNE BENTELI

Eine breite, geschlossene Front, bestehend aus gewerkschaftlichen, kirchlichen und
frauenpolitischen Organisationen sagte weiterhin klar nein zum Revisionsentwurf des
Arbeitsgesetzes, zur Kündigung des Übereinkommens 89 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) (Verbot der Nachtarbeit für Frauen in der Industrie) und zum
Ausbau jeglicher Nacht- und Sonntagsarbeit. Sie argumentierten damit, dass es nicht
angehe, die Frauen, die ohnehin die Doppelbelastung von Beruf und Familie zu tragen
hätten, zu benachteiligen, nur um die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen.
Eher, so ihre Auffassung, müsse die erwiesenermassen physisch und psychisch
schädliche Nachtarbeit auch für Männer verboten werden. 5

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.05.1991
MARIANNE BENTELI

Dass diese Interessengruppen aber bereits auf recht verlorenem Posten standen, ging
aus Äusserungen von Biga-Direktor Hug hervor, der eine Kündigung des Abkommens 89
nicht mehr ausschliessen mochte, sowie aus dem Umstand, dass die
Arbeitgeberverbände immer vehementer die Aufhebung des Nachtarbeitsverbots für
Frauen in industriellen Betrieben verlangten mit der Begründung, der
Wirtschaftsstandort Schweiz werde sonst gefährdet. Auch der Bundesrat liess mehrfach
durchblicken, dass für ihn eine Weiterführung des Abkommens ohne breite
Ratifizierung des Zusatzprotokolls von 1990, welches weitreichende
Ausnahmeregelungen erlaubt, kaum noch denkbar sei. Im Zeichen der Ausrichtung auf
Europa wollte er zudem seine Haltung von einem Entscheid des EG-Gerichtshofes
abhängig machen. Dieser erfolgte im Laufe des Sommers und bezeichnete ein
französisches Gesetz, das ein Nachtarbeitsverbot für Frauen vorsah, als unvereinbar
mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter. In seiner Antwort auf
die Interpellationen von zwei Mitgliedern der SP-Fraktion versprach Bundesrat
Delamuraz aber, vor einer eventuellen Kündigung des Abkommens noch eine weitere
Konsultationsrunde unter Einbezug von interessierten Frauenorganisationen
durchzuführen. 6

DÉBAT PUBLIC
DATE: 02.12.1991
MARIANNE BENTELI

Nach monatelangen Verhandlungen zeichnete sich eine deutliche Annäherung der
Standpunkte ab. Im September lag ein Vermittlungsvorschlag auf dem Tisch, der dem
gesuchten Kompromiss sehr nahe kam. Der Vorstand des Schweizerischen
Arbeitgeberverbandes akzeptierte Zeitzuschläge für regelmässige Nachtarbeit und
verzichtete auf die bewilligungsfreie Ladenöffnung an sechs Sonntagen pro Jahr. In
diesem Moment scherte der Gewerbeverband aus und und brach die Verhandlungen
ab. Aus Solidarität sistierte auch der Abeitgeberverband die Gespräche. Der zweite
Anlauf für die Revision des Arbeitsgesetzes schien damit gescheitert zu sein. Nach
einigem Hin und Her signalisierten Gewerbe- und Arbeitgeberverband wieder
Gesprächsbereitschaft, wobei allerdings der Gewerbeverband bereits mit dem
Referendum drohte für den Fall, dass die definitive Fassung des Gesetzes nicht seinen
Vorstellungen entspreche. An der abschliessenden Sitzung der Arbeitskommission
wurde erwartungsgemäss keine Einigung erzielt. 7

DÉBAT PUBLIC
DATE: 28.07.1997
MARIANNE BENTELI

Nach Meinung von Deutschschweizer Unternehmen können nur zwei Arbeitszeitmodelle
mithelfen, die Erwerbslosigkeit zu verringern, nämlich die flexible Teilzeitarbeit sowie
die vorzeitige oder gleitende Pensionierung. Negativ beurteilt wurde eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeit. Dies ging aus einer Umfrage hervor, welche im Auftrag des BWA
durchgeführt wurde. Die Studie zeigte, dass 70% der Unternehmen bereits flexible
Arbeitszeitmodelle einsetzen, allerdings nahezu ausschliesslich die klassischen
(gleitende Arbeitszeit und fix definierte Teilzeitarbeit). Zudem gelten diese neueren
Arbeitszeitregelungen nur selten für alle Beschäftigten eines Unternehmens. Rund ein

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.11.1998
MARIANNE BENTELI
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Viertel der befragten Unternehmen gab an, Arbeitszeitmodelle mit einem längeren
Bezugszeitraum eingeführt zu haben. Darunter fallen Formen wie die flexible oder
gleitende Pensionierung, sowie Jahresarbeitszeitmodelle. 8

Sowohl die Arbeitgeber wie die Gewerkschaften lehnten – wenn auch aus
entgegengesetzten Gründen – die Vorschläge zu den Ausführungsverordnungen zum
Arbeitsgesetz kategorisch ab. Beide Seiten verlangten zahlreiche Änderungen und
kritisierten die sprachliche Unklarheit der Texte. Die beiden Verordnungen
konkretisieren das neue Arbeitsgesetz, das vom Volk im Vorjahr im zweiten Anlauf
gutgeheissen worden war. Die Arbeitgeber der Industrie sprachen von übertriebener
Regulierung und einer insgesamt missglückten Vorlage. Auch der Gewerbeverband
(SGV) fand, die sozialpartnerschaftlichen Flexibilitäten würden zu sehr eingeschränkt.
Ganz anders reagierten die Gewerkschaften. Der SGB sah den Volkswillen missachtet
und in den Verordnungen der Versuch, die in der ersten Auflage des revidierten
Arbeitsgesetzes 1996 verworfenen Postulate durch die Hintertüre wieder einzuführen.
Unmut löste vor allem die neu eingeführte Jahresarbeitszeit aus, welche eine
Abweichung von den maximalen Wochenarbeitszeiten gestattet. Zudem enthalte die
Verordnung erstmals Bestimmungen über die „Arbeit auf Abruf“ [24], welche aus ihrer
Sicht gesetzlich verboten werden sollte. Besonders uneins waren sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über den Sonderschutz bei Nachtarbeit. Gemäss Entwurf sollten
Arbeitnehmende ab 25 Nachteinsätzen pro Jahr einen zehnprozentigen Zeitzuschlag
erhalten. Arbeitgeberverband und SGV verlangten eine Ausdehnung auf 50 Nächte; der
SGB und der VSA wollten die Grenze bei 15 Nächten ansetzen, der CNG sogar bei 12. Die
Gewerkschaften sprachen sich zudem gegen jede Ausdehnung der Sonntagsarbeit aus:
allen Arbeitnehmenden seien mindestens 12 arbeitsfreie Sonntage pro Jahr
zuzugestehen. Weitere Streitpunkte waren die Höchstarbeitszeiten sowie die
Bedingungen für die Zulässigkeit von Überzeit. 9

DÉBAT PUBLIC
DATE: 08.09.1999
MARIANNE BENTELI

Bundesrat Leuenberger mahnte die Bevölkerung, vermehrt zuhause zu arbeiten.
Blieben Arbeitnehmer vermehrt zuhause und würden ihre Arbeit von dort aus erledigen,
würde dies nicht nur den Strassenverkehr flüssiger machen und die Bahn in
Spitzenzeiten entlasten sondern auch jährlich 67'000 Tonnen CO2 einsparen. 10

DÉBAT PUBLIC
DATE: 23.04.2010
NATHALIE GIGER

Suite à l'acceptation des initiatives parlementaires (16.414) et (16.423) en février 2017, la
CER-CE est chargée d'adapter la loi sur le travail (LTr) pour introduire de la flexibilité
dans le temps de travail. L'USS et Travail.Suisse ont, dès lors, brandi la menace d'un
référendum par crainte pour la santé des travailleurs. 
En avril, des organisations de travailleurs (secsuisse, Employés Suisse, l'ASC, ZGP) et des
associations de branches (secteurs informatiques, de fiduciaires, de révisions et de
consultations, d'information et de relations publiques) ont fait une proposition de
flexibilisation du temps de travail pouvant toucher environ 20% des employées et
employés de l'économie privée. Celle-ci est notamment supportée par l'aile réformiste
du Parti socialiste, avec pour défenseur le parlementaire Daniel Jositsch (ps, ZH). Le
modèle proposé prévoit une hausse temporaire maximale de la durée du travail à 60
heures par semaine et à 15 heures par jour, sans possibilité de comptabiliser en sus des
heures supplémentaires. La hausse doit  être compensée  sur  l’ensemble  d’un mois –
11 heures de repos quotidien au  minimum  en  moyenne sur 4 semaines – ou d’une
année. La durée annuelle maximale du travail  resterait  de  52  fois  45 heures. L'Union
syndicale suisse s'y oppose clairement. 11

DÉBAT PUBLIC
DATE: 29.08.2017
DIANE PORCELLANA

Profitant du vent libéral soufflant sur le Parlement avec l'acceptation des initiatives
parlementaires (16.414 et 16.423), l'USAM renforce son offensive en faveur de la
flexibilisation du marché du travail. Elle présente un catalogue de mesures, dont
notamment l'augmentation du temps de travail hebdomadaire de 45 à 50 heures. Cela
répondrait d'une part à la numérisation et à la mobilité croissantes, d'autre part
permettrait de s'adapter aux pics de travail. La faîtière revendique également des
dérogations à la règle des 11 heures de repos consécutives. Le temps de repos
journalier devrait être réduit de 11 heures à 8 heures deux fois par semaine au lieu
d'une. Derrière ses propositions, l'USAM assure que le but recherché est davantage de
flexibilité, et non pas une augmentation du temps de travail. L'USS et Travail.Suisse
rejettent la flexibilité demandée. Pour ces derniers, réagir à la numérisation ne doit pas

DÉBAT PUBLIC
DATE: 07.11.2017
DIANE PORCELLANA
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se traduire par plus de flexibilisation. 12

Relations collectives du travail

Der Flughafen Genf-Cointrin war während des Berichtjahres Schauplatz von mehreren
Arbeitskämpfen und Streiks. Angefangen hatte die Streikserie im Januar als das Personal
der Gepäcksortierung die Arbeit niederlegte und damit während eines der wichtigsten
Wochenenden des Jahres für Chaos auf dem Flughafen sorgte. Grund des
Arbeitskampfes, an dem sich ursprünglich Arbeitnehmer von Swissport und Dnata
beteiligten, war ein neuer GAV, der seit Jahresbeginn in Kraft war. Dieser war von der
Gewerkschaft PUSH unterschrieben worden, fand aber nicht die Zustimmung aller
Arbeitnehmenden und des VPODs. Die Streikenden forderten 250 Fr. mehr Lohn und
eine bessere Abgeltung von Nacht- und Wochenendarbeit. Die Angestellten von Dnata
kamen jedoch bereits nach einem Tag zu einer Übereinkunft mit ihrem Arbeitgeber und
brachen ihren Streik ab. Sie hatten unter anderem eine Lohnerhöhung und
Verhandlungen über einen neuen GAV erreicht. Die Angestellten von Swissport, je nach
Schätzung waren zwischen 20 und 70 Personen am Streik beteiligt, zogen ihren
Arbeitskampf jedoch weiter. Nach 11 Tagen wurde unter der Federführung des Genfer
Staatsratspräsidenten François Longchamp (fdp), der auch gleichzeitig Präsident des
Flughafens Genf ist, ein Kompromiss ausgehandelt. Dieser brachte den Streikenden 40
Fr. mehr Lohn, eine einmalige Prämie, Verbesserungen bei den Überzeiten und eine
bessere Abgeltung der Nachtarbeit. Vertreter der Gewerkschaft VPOD sprachen von
einer totalen Lohnerhöhung von Fr. 180. 13

DÉBAT PUBLIC
DATE: 04.01.2010
NATHALIE GIGER

1) Presse du 13.7.05. Voir également LT, 2.6.05.
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